
SCHENKUNGEN VON IMMOBILIEN IN SPANIEN 

chenken mit warmer 

Hand. Die vorzeitige 

Vermögensübertra-

gung bietet die Mög-
lichkeit, große Vermögens-

werte bereits zu Lebzeiten ge-

zielt an Familienangehörige 

weiterzugeben. Dieser Ansatz, 
bekannt als vorweggenom-

mene Erbfolge, spielt in zahl-

reichen Familien eine äußerst 
bedeutende Rolle.   

In Spanien unterliegen Schen-
kungen spezifischen rechtli-

chen und steuerlichen Rege-

lungen, die eine gründliche 

Prüfung erfordern. Die Beach-
tung dieser Vorschriften ist 

entscheidend, um sicherzu-

stellen, dass die vorzeitige 
Vermögensübertragung rei-

bungslos verläuft und die be-

absichtigten Vorteile ohne un-

erwünschte steuerliche Kon-
sequenzen realisiert werden 

können.  

Dieser Artikel beleuchtet die 

wesentlichen Aspekte von 

Schenkungen in Spanien und 
betrachtet sowohl Vor- als 

auch Nachteile dieser vorzeiti-

gen Vermögensübertragung. 

Rechtliche Aspekte von 

Schenkungen in Spanien         

In Spanien sind Schenkungen 

durch das "Código Civil" (Zi-

vilgesetzbuch) geregelt. Der 
Prozess einer Schenkung er-

fordert eine klare Willenser-

klärung des Schenkers, die 

vom Beschenkten akzeptiert 
wird, ohne dass hierfür eine 

Gegenleistung erbracht wer-

den muss, insbesondere ohne 
eine finanzielle Zahlung. Dar-

über hinaus müssen die Par-

teien mündig und geschäftsfä-

hig sein, um eine rechtskräf-
tige Schenkung durchzufüh-

ren.  

 

 

Schenkungen müssen in Spa-
nien schriftlich erfolgen und 

notariell beurkundet werden. 

Die notarielle Beurkundung 

der Schenkung ist ein wesent-
licher Schritt, um deren recht-

liche Gültigkeit zu gewähr-

leisten. Dies ist insbesondere 
für die Übertragung von Im-

mobilieneigentum erforder-

lich, um die Schenkung gemäß 
den gesetzlichen Bestimmun-

gen ins Grundbuch eintragen 

lassen zu können.  

Vorteile einer Immobilien-

schenkung 

Die Schenkung von Immobi-

lien ist eine effektive Strate-

gie, die sowohl für den Schen-
ker als auch für den Beschenk-

ten zahlreiche Vorteile mit 

sich bringt. Ein wesentlicher 

Pluspunkt ist die Möglichkeit, 
Vermögen geordnet und zu 

Lebzeiten zu übertragen. 

Diese Praxis ist besonders in 
Familien bedeutend, da sie zur 

Vermeidung zukünftiger 

Erbstreitigkeiten beiträgt. In-

dem Eigentum frühzeitig 
übertragen wird, kann das 

Vermögen gemäß den Wün-

schen des Schenkers verteilt 
werden, was potenzielle Kon-

flikte nach dem Ableben redu-

ziert. 

Ein weiterer wesentlicher 

Vorteil ist die steuerliche Effi-

zienz. Oftmals kann die  

 

Schenkung von Immobilien 
aus steuerlicher Sicht günsti-

ger sein als eine Übertragung 

durch Erbschaft. Schließlich 

ermöglicht die gezielte Pla-
nung von Schenkungen, die 

Steuerlast zu reduzieren und 

Vermögen effizienter zu über-
tragen. In der Comunidad Va-

lenciana beispielsweise er-

möglicht der Steuerfreibetrag 
von 100.000 € pro Kind eine 
erhebliche steuerfreie Vermö-

gensübertragung. Ein Eltern-

paar kann somit zusammen an 
jedes seiner Kinder 200.000 € 
steuerfrei weitergeben.  

Die sofortige Übertragung von 

Eigentumsrechten stellt einen 

weiteren signifikanten Vorteil 

dar. Im Gegensatz zur Erb-
schaft, die oft ein langwieriger 

und komplexer Prozess ist, er-

möglicht die Schenkung einen 
schnellen und direkten Eigen-

tumsübergang. Dies erlaubt 

dem Beschenkten, sofort von 
der Immobilie zu profitieren, 

sei es durch Nutzung oder 

Vermietung.  

Neben diesen praktischen As-

pekten spielt auch die emotio-

nale Komponente eine wich-
tige Rolle. Die Schenkung er-

möglicht es dem Schenker, die 

Freude zu erleben, zu sehen, 

wie sein Vermögen zu Lebzei-
ten genutzt und geschätzt 

wird. Dies kann ein 

erfüllendes Erlebnis sein, das 
die familiären Bindungen 

stärkt.  

Zusammenfassend bietet die 

Schenkung von Immobilien 

eine effiziente, emotionale 

und steuerlich vorteilhafte 
Methode, Vermögen zu über-

tragen. Sie fördert nicht nur 

die familiäre Harmonie, son-
dern stellt auch sicher, dass 

Vermögen gemäß den Wün-

schen des Schenkers verteilt 

und bewahrt wird. 

Neue Steuervorteile bei 

Schenkungen in der Comun-

idad Valenciana 

Die Schenkungssteuer in Spa-
nien, bekannt als "Impuesto 

sobre Sucesiones y Donacio-

nes", hängt von mehreren Fak-

toren ab. Diese umfassen den 
Wert der Schenkung, das Ver-

wandtschaftsverhältnis zwi-

schen Schenker und Be-
schenktem sowie die jeweili-

gen Freibeträge. Engere Fami-

lienangehörige, wie Kinder 

und Ehepartner, profitieren 
von höheren Freibeträgen im 

Vergleich zu Personen außer-

halb dieses engen Familien-
kreises. Zudem variiert die 

Steuer je nach der autonomen 

Gemeinschaft in Spanien, was 
bedeutet, dass die spezifischen 

Steuersätze und Freibeträge 

regional unterschiedlich sein 

können.  

Die Schenkungssteuer in der 

Comunidad Valenciana (Bun-
desland Valencia) hat sich 

durch das neue Gesetz vom 

22. November 2023 erheblich 

verändert. Nach diesem Ge-
setz beträgt der Freibetrag für 

Schenkungen an Kinder oder 

Ehepartner 100.000 Euro. Zu-
sätzlich gibt es eine erhebliche 

Steuerermäßigung von 99%, 

was bedeutet, dass der tatsäch-
lich zu zahlende Steuerbetrag 
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um 99% reduziert wird. Zum 
Beispiel, wenn aufgrund des 

Schenkungswerts und unter 

Berücksichtigung des Freibe-

trags eine Schenkungssteuer 
von 10.000 Euro anfallen 

würde, müsste die betreffende 

Person aufgrund der zusätzli-
chen Ermäßigung von 99% 

nur noch 100 Euro zahlen.  

Nachteile einer Immobilien-

schenkung 

Die Übertragung von Vermö-
gen durch Schenkungen im 

Rahmen einer vorweggenom-

menen Erbfolge ist eine be-
deutende Entscheidung, die 

sorgfältig abgewogen werden 

sollte. Ein zentraler Aspekt 
dabei ist, dass eine Schenkung 

typischerweise unwiderruflich 

ist. Dies bedeutet, dass einmal 

verschenktes Vermögen end-
gültig an den Beschenkten 

übergeht und dem Schenker 

nicht mehr zur Verfügung 
steht. Ein solcher Verlust des 

Eigentums birgt Risiken, ins-

besondere wenn der Schenker 

später auf das Vermögen an-
gewiesen wäre, etwa im Falle 

von Pflegebedürftigkeit. Die 

hohen Kosten für Pflegeein-
richtungen können das ver-

bleibende Vermögen des 

Schenkers schnell aufbrau-

chen. Daher ist es wichtig, si-
cherzustellen, dass nach einer 

Schenkung ausreichend Ver-

mögen für die eigenen Bedürf-
nisse zurückbleibt.  

Insgesamt sollte die Entschei-
dung für eine Schenkung 

wohlüberlegt sein und nicht 

ausschließlich auf der Erwar-

tung basieren, dass der Be-
schenkte sich im Bedarfsfall 

um den Schenker kümmern 

wird. Das Kernprinzip lautet: 
Was einmal weggegeben 

wurde, ist nicht mehr rückhol-

bar und sollte daher im 

Kontext der eigenen langfristi-
gen Sicherheit und Bedürf-

nisse abgewogen werden.  

Lebenslanges Wohnrecht als 

Vorsorgemaßnahme 

Insbesondere im Fall von Im-
mobilien bietet es sich an, dem 

Schenker ein lebenslanges 

Wohnrecht einzuräumen. 
Dadurch erhält er das Recht, 

die Immobilie kostenfrei zu 

nutzen. Wohn- und Nieß-

brauchsrechte ermöglichen die 
Nutzung von Immobilien, 

während das Vermögen letzt-

endlich innerhalb der Familie 
des Schenkers bleibt.  

Darüber hinaus trägt die Ein-
räumung eines lebenslangen 

Wohnrechts dazu bei, den vor-

geschriebenen Mindestbeur-

kundungswert (Referenzwert) 
der Immobilie zu senken. Dies 

ermöglicht potenzielle Ein-

sparungen bei Schenkungs-
steuern, insbesondere wenn 

der Mindestbeurkundungs-

wert den Steuerfreibetrag 

überschreitet. 

Gewinnsteuer bei Immobili-

enschenkungen 

Ein häufig übersehener Punkt 

ist, dass bei der Schenkung 
von Immobilien in Spanien 

auch eine Gewinnsteuer an-

fällt. Diese wird auf die Diffe-

renz zwischen dem Anschaf-
fungs- und dem Schenkungs-

wert der Immobilie berechnet. 

Bei der Berechnung der Ge-
winnsteuer können bestimmte 

Kosten, wie Notar- und 

Grundbuchgebühren sowie 
Grunderwerbssteuer, abgezo-

gen werden. Ebenfalls abzugs-

fähig sind Investitionen zur 

Wertsteigerung der Immobi-
lie, sofern entsprechende Be-

lege vorliegen. 

Eine bedeutende Ausnahme 

ist zu beachten: Wenn die 

geschenkte Immobilie der 
Hauptwohnsitz eines Schen-

kers ist, der älter als 65 Jahre 

ist, wird die Gewinnsteuer 

vollständig erlassen. Diese 
Regelungen zeigen, dass die 

steuerlichen Konsequenzen ei-

ner Schenkung in Spanien 
vielschichtig sind und von ver-

schiedenen Faktoren abhän-

gen. 

Plusvalía bei Immobilien-

schenkungen 

Neben der Schenkungssteuer 

müssen weitere steuerliche 

Implikationen berücksichtigt 
werden, darunter die Plusva-

lía. Diese lokale Steuer erfasst 

den Wertzuwachs eines 
Grundstücks seit dem letzten 

Eigentumswechsel. Sie basiert 

auf der Annahme, dass der 

Grundstückswert mit der Zeit 
steigt, und wird dementspre-

chend auf diesen angenomme-

nen Mehrwert berechnet. Die 
Höhe der Plusvalía variiert je 

nach verschiedenen Faktoren, 

wie etwa der Dauer des Besit-

zes der Immobilie, dem Katas-
terwert des Bodens und den 

lokalen Vorschriften. Dabei 

gilt in der Regel: Je länger die 
Immobilie gehalten wurde, 

desto höher fällt die Steuerbe-

lastung aus. Bei einer Schen-

kung liegt die Steuerpflicht 
beim Beschenkten. 

Fazit  

Es ist wichtig zu betonen, dass 

dieser Artikel keine professio-
nelle rechtliche Beratung er-

setzt. Schenkungen in Spanien 

bieten zahlreiche Möglichkei-

ten, sind jedoch von komple-
xen rechtlichen und steuerli-

chen Rahmenbedingungen ge-

prägt. Um eine reibungslose 
und rechtssichere Schenkung 

zu gewährleisten, ist professi-

onelle Beratung,  

insbesondere von Steuerex-
perten, unerlässlich. Die sorg-

fältige Abwägung der Vor- 

und Nachteile, die individuelle 

Anpassung an die familiäre Si-
tuation und die rechtliche Ab-

sicherung durch professio-

nelle Beratung sind unerläss-
lich. Eine vorzeitige Vermö-

gensübertragung kann eine 

nachhaltige und generations-
übergreifende Strategie sein, 

wenn sie unter Berücksichti-

gung aller relevanten Aspekte 

durchgeführt wird.  

Unser Expertenteam bietet 

umfassende und hochqualifi-

zierte Beratungsleistungen in 

allen rechtlichen und steuerli-
chen Angelegenheiten im Zu-

sammenhang mit der Übertra-

gung von Immobilien durch 
Schenkung. Wir gewährleis-

ten eine vollständige und fach-

gerechte Abwicklung des ge-
samten Prozesses, indem wir 

Sie vom Anfang bis zum er-

folgreichen Abschluss der 

Transaktion begleiten und un-
terstützen. 
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Zusammenfassend bie-

tet die Schenkung von 

Immobilien eine effizi-

ente, emotionale und 

steuerlich vorteilhafte 

Methode, Vermögen zu 

übertragen. 
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